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Amt des Rendanten 

Sehr geehrte Herren Pfarrer, 
sehr geehrte Damen und Herren in den Kirchenvorständen, 
 
aus gegebenem Anlass und im Nachgang zu den Gremienwahlen im November 2014 
möchte ich Sie über Fragen im Zusammenhang mit dem Amt des Rendanten wie folgt 
informieren: 
 
1. Amt des Rendanten in Pastoralen Räumen 
 
Aufgrund der vermögens- und verwaltungsbezogenen Neuorganisation in Pfarreien, 
die im Rahmen der Bildung Pastoraler Räume bereits zu einer neuen Pfarrei zusam-
mengelegt worden sind, ist es in diesen Pfarreien nicht mehr erforderlich, das Amt 
des Rendanten zu besetzen. Die hiervon betroffenen Pfarreien haben hierüber bereits 
eine gesonderte Nachricht, insbesondere wegen der Befreiung von den maßgeblichen 
kirchlichen Vorschriften, erhalten. 
 
2. Amt des Rendanten in Pfarreien außerhalb von Pastoralen Räumen 
 
Bei all jenen Pfarreien, deren Neuorganisation im Rahmen Pastoraler Räume noch 
aussteht, bleibt es den jeweiligen Kirchenvorständen überlassen, das Amt des Ren-
danten nach bisheriger Übung weiterhin zu besetzen. Dabei ist gemäß § 2 Absatz 5 
Kirchenvermögensverwaltungsgesetz (KVVG) für die Erzdiözese Hamburg zu beach-
ten, dass der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, sein Stellvertreter und der Beauf-
tragte für die laufende Verwaltung für das Amt des Rendanten nicht in Betracht 
kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K. Schmiemann 
- Justitiar - 
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